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Man kann sich (Bsp. aus NRW) auch während der Probezeit von 3 Jahren versetzen lassen. Dem
Antrag kann stattgegeben werden, muss aber nicht (direkt). S o.

Sich entlassen lassen (quasi kündigen) kann man. Man kann dann auch (theoretisch) woanders
erneut eingestellt und verbeamtet werden. Gemacht hat das keiner, den ich kenne; versetzen
lassen während Probezeit zwei.
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